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Antrag ist  schl icht von den Auskunftsansprüchen des IFG nicht umfasst.
Wie bereits im Bescheid ausgeführt, ist Sinn und Zweck des Gesetzes, die

demokrat ische Wi l lensbi ldung zu fördern und staat l iches Handeln trans-

parenter zu machen,  n icht  jedoch,  Arbeitsprodukte aus Dienst le istungen
heraus zu verlangen, die die BVG für das Unternehmen beschafft hat. Dar-

über hinaus ist die Stimme der BVG insofern frei und öffentlich zugänglich,
als diese in al len Verkehrsmitteln der BVG zu hören ist.

Mit  f reundl ichen Grüßen

Rechtsabteilung
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